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Anmeldung: 18.03.2024 bis 18.04.2024 

(mit Ablauf der Anmeldefrist geht der Anspruch auf eine Beteiligung am Zulassungsverfahren unter. Zum Zulassungsverfahren über die 
Teilnahme am Marktgeschehen werden zudem nur Bewerber*Bewerberinnen zugelassen, deren Bewerbungsunterlagen mit diesem offiziellen 
Bewerbungsformular der Stadt Ravensburg (Veranstalter) fristgerecht sowie vollständig ausgefüllt und einschließlich aller erforderlichen 
Nachweisen, Unterlagen vor Ablauf der Ausschlussfrist der Stadt Ravensburg zugegangen sind) 

  Stadt Ravensburg 

  Amt für Tourismus und Stadtmarketing 

  Marienplatz 35 

  88212 Ravensburg 

Bitte tragen Sie die entsprechenden Daten deutlich in Druckbuchstaben ein. Sämtliche Daten sind 
Pflichtangaben und für die Durchführung des Zulassungsverfahrens erforderlich.  

bei Einzelpersonen (Vorname, Name): 

Name  Vorname 

_________________________________________   _____________________________________ 

weitere Pflichtangaben aller Bewerber*innen 

Geburtsdatum     Kopie Personalausweis/Reisepass Bewerber*in 

_________________________________________   ⃝ liegt bei (Pflichtvorgabe) 

Straße, Nr.    PLZ, Ort 

________________________________________      ______________________________________ 

Telefon   E-Mail
_____________________________ ____________________________________________________________

Die Berechnung der Standgebühren erfolgt nach laufenden Metern bezogen auf die Frontlänge - angefangene laufende Meter werden bei der 
Berechnung der Standgebühren auf volle laufende Meter aufgerundet. Die Standgebühr beträgt 5 EUR je lfm. Der Veranstalter nimmt eine 
Reduzierung der beantragten Standfläche (Frontlänge/Tiefe) auf 4 x 3 Meter vor, wenn diese überschritten wird. Der/die Bewerber*in hat 
keinen Anspruch auf Zulassung zum Marktgeschehen mit der von ihm/ihr beantragen Standfläche. Mitgebrachte Kraftfahrzeuge/Anhänger 
und Ähnliches sind auf eigene Kosten auf umliegenden Parkplätzen unterzubringen. Ein Parken/Aufstellen auf dem Flohmarktgelände ist 
verboten. Das Abspielen von Musik, der Einsatz von Lautsprechern und Ähnlichem ist untersagt. Öffentliche Einrichtungen, z.B. Hydranten 
u.a., dürfen nicht überbaut werden und müssen jederzeit sichtbar und frei zugänglich bleiben. Flucht- / Rettungswege sind frei zu halten.

Antrag auf Zulassung zum  
Ravensburger Flohmarkt am 18.05.2024 

(09:00 – 18:00 Uhr) 

2. Warenangebot

1. Angaben zum Antragsteller
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Breite (max. 4 Meter) 

Tiefe (max. 3 Meter) 

Die Zurverfügungstellung von Strom und Frischwasser sowie entsprechender Versorgungs- sowie Abwassereinrichtungen auf 
dem Flohmarkt erfolgt nicht. Stromaggregate und die Verwendung von Gas (einschl. Geräten/Einrichtungen) sind unzulässig. 
Offenes Feuer stellt eine Gefahrenquelle dar und ist daher verboten. Jeder Standbetreiber ist für die Sauberkeit des eigenen 
Standplatzes selbst verantwortlich und hat für die Sauberkeit im gesamten Standbereich auch nach Veranstaltungsende zu 
sorgen. Nach Beendigung des Flohmarktes sind die Standplätze ohne besondere Aufforderung zu räumen und gründlich zu 
reinigen. Erforderliche Müllbeseitigungen lässt der Veranstalter ohne vorherige Absprache ausführen. Die Kosten hierfür sind 
vom jeweiligen Standbetreiber zu tragen. 

EINGANGSBESTÄTIGUNG: Eine Eingangsbestätigung erhalten Sie aufgrund der regelmäßig großen Anzahl an 
Bewerbungen zum Flohmarkt nicht – sehen Sie daher von Nachfragen ab, diese können nicht beantwortet werden. 

ZULASSUNG: Die Zulassungen zum Flohmarkt werden ca. 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin verschickt – vorab 
können keine Auskünfte über konkrete Zulassungen erteilt werden. Die Zulassungen werden zusammen mit der 
Zahlungsaufforderung verschickt. Die Teilnahme am Flohmarkt setzt den fristgerechten Eingang der Zahlung bei der Stadt 
Ravensburg voraus. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 EUR je laufender Meter Länge. Bei der Berechnung der Standgebühren 
wird auf volle Meter Frontlänge aufgerundet. 

STANDPLATZWÜNSCHE: Infolge der regelmäßig großen Anzahl von Bewerbungen, können unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Platzkapazitäten, des Sicherheitskonzepts, Einhaltung von Flucht- und Rettungswegen, Feuerwehrzufahrten 
und -stellflächen u.a. sowie des damit verbundenen enormen Planungs- und Organisationsaufwandes, individuelle 
Standplatzwünsche generell nicht berücksichtigt werden. Es gilt daher nur unverbindlich: 

a) Wünschen verschiedene Bewerber_innen Standplatzierungen unmittelbar nebeneinander, so kann dies nur berücksichtigt
werden, wenn die betreffenden Bewerbungen zusammen eingereicht werden und ausdrücklich darauf hingewiesen wird.
b) Wünsche bezüglich bestimmter Standorte können nur berücksichtigt werden, soweit es sich um unmittelbare
Anwohner_innen des Standplatzes(-ortes) auf dem Flohmarkt handelt.
c) Aufgrund der großen Anzahl an Bewerbungen und um möglichst viele private Flohmarktbewerber_innen berücksichtigen
zu können, ist die Standplatzgröße grundsätzlich auf maximal 4 x 3 Meter je Bewerber_in beschränkt; bei Überschreiten
dieser Längenmaße werden die entsprechenden Standplatzgrößen durch den Veranstalter auf diese Abmessungen
automatisch reduziert.

Die Zulassung zum Flohmarkt ist einmalig. Eine stillschweigende oder anderweitige „automatische“ Anwendung auf weitere 
Flohmärkte ist ausgeschlossen. § 545 BGB findet keine Anwendung. Mehrmalige und/oder aufeinander erteilte Zulassungen 
begründen keinen Anspruch auf Erteilung der Zulassung für weitere (Flohmarkt)Veranstaltungen. Der zugewiesene Standplatz 
darf nur am Veranstaltungstage innerhalb der bekanntgegebenen Zeiten genutzt werden. 

(Meter) 

(Meter) 

3. Angaben zur Standeinrichtung

4. Strom, Frischwasser, Abwasser, Gas, offenes Feuer, Müll

6. Zulassung zum Flohmarkt

5. Hinweise zur Organisation
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A. Bild- und Videoaufnahmen

Die von der Stadt Ravensburg veranstalteten Märkte finden auf öffentlichen Plätzen statt und sind Bestandteil des öffentlichen
Lebens. Insbesondere im Rahmen von Berichterstattungen, von Dokumentationen, zu Zwecken der Verwendung bei
zukünftigen Bewerbungen von Marktbeschickern*innen und Ähnlichem, werden Bild- und Videoaufnahmen vom
Marktgeschehen und Marktständen angefertigt und von der Stadt Ravensburg verwendet. Sofern in diesem Zusammenhang
Aufnahmen von Marktteilnehmern und ihrem Standpersonal angefertigt werden, gilt Folgendes: Für Aufnahmen die zu
Werbezwecken der Stadt Ravensburg (z.B. Webseiten, sozialen Netzwerken, Werbeanzeigen, Prospekte u.a.) genutzt
werden sollen, bedarf es keiner ausdrücklichen Zustimmung nach § 23 Abs. 1 KunstUrhG (Gesetz betreffend das Urheberrecht
an Werken der bildenden Künste und der Photographie) unter Abwägung und Berücksichtigung persönlicher Interessen, wenn
die Aufnahme im Gesamten zu betrachten ist und die abgebildete Person lediglich als „Beiwerk“ wirkt oder beispielhaft aus
einer Ansammlung von Menschen herausgegriffen wurde, etwa um die Stimmung bei einem Ereignis von öffentlichem
Interesse zu verdeutlichen. Erteilte Nutzungsrechte (ohne Beschränkung zeitlicher, räumlicher oder inhaltlicher Art) gelten für
alle Medien, auch in ggf. veränderter Form (insbesondere aufgrund elektronischer Bildbearbeitung und Bildverarbeitung).
B. Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Die personenbezogenen Daten werden aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe d EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Verbindung mit § 67 Gewerbeordnung und der Marktsatzung der Stadt Ravensburg zum Zwecke der
Durchführung des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens zu den Märkten der Stadt Ravensburg (Veranstalter) erhoben und
verarbeitet. Dazu gehört auch die Veröffentlichung der zugelassenen Bewerber*innen (Marktbeschicker*innen) mit
Firmennamen bzw. Vornamen und Namen, Postleitzahl sowie Betriebsort bzw. Wohnort und Warenangebot (Sortiment), E-
Mail und Homepage auf digitalen und konventionellen Plattformen der Stadt Ravensburg, in der örtlichen Presse, in
Werbemedien (z.B. Flyer, Prospekte und Ähnlichem) und am Veranstaltungsort. Diese Daten können gemäß § 4
Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg auch für Werbezwecke der Stadt Ravensburg verarbeitet werden. Für die
Veröffentlichung weiterer personenbezogener Daten und die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Kunden*innen ist
die Einwilligung des/r Bewerber*in / Marktbeschickers*in nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO erforderlich.
C. Geplante Speicherdauer

Die Daten werden ab sofort bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Beendigung der Zulassung beziehungsweise nach Zustellung
einer Absage für die Märkte der Stadt Ravensburg gespeichert. Freiwillig mitgeteilte Daten werden bis zu einem Widerruf,
längstens bis zum Ende der entsprechenden Marktzulassung gespeichert.

Weitere Informationen, insbesondere zu Marktsatzung und Marktgebühren sowie zum Datenschutz finden Sie auf unserer 
Homepage. Es werden nur vollständig ausgefüllte und fristgerecht, das heißt vor Ablauf der Ausschlussfrist der Stadt 
Ravensburg (Büro des Marktmeisters) zugegangene, Bewerbungsunterlagen auf Grundlage dieses Bewerbungsformulars 
berücksichtigt, denen alle geforderten Pflicht-Nachweise beigefügt sind. Die Richtigkeit aller Angaben wird hiermit bestätigt. 
Dem/der Bewerber*in ist bekannt, dass falsche Angaben zum sofortigen unmittelbaren befristeten und/oder dauerhaften 
Ausschluss vom aktuellen und/oder zukünftigen Zulassungsverfahren führen können. Sofern die falschen Angaben erst nach 
Zulassung zum Marktgeschehen entdeckt werden, kann dies zum sofortigen unmittelbaren befristeten oder dauerhaften 
Ausschluss vom aktuellen und/oder zukünftigen Marktgeschehen und/oder zukünftigen Zulassungsverfahren führen. 

Ort, Datum: 

___________________________________________________ 

Unterschrift 

____________________________________________________ 

Ansprechpartner Marktmeister: 

Herr Seidel Tel.: 0751 82-2894 

Mail: sven.seidel@ravensburg.de 

7. Datenschutzhinweise und Einwilligung in die Datenverarbeitung

8. Sonstige Hinweise


	Name: 
	Vorname: 
	Straße Nr: 
	PLZ Ort: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Die Berechnung der Standgebühren erfolgt nach laufenden Metern bezogen auf die Frontlänge angefangene laufende Meter werden bei der: 
	Meter: 
	Meter_2: 
	undefined: 
	Text1: 
	Gruppe2: Off


